
    

 

 

 

Steuerverzinsung mit 6% ab 2014 
verfassungswidrig  
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit heute veröffentlichtem Beschluss 
entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und 
Steuererstattungen mit jährlich 6 % ab dem Jahr 2014 verfassungswidrig und für 
Verzinsungszeiträume ab 2019 in verfassungskonformer Weise neu zu regeln ist. 
 

Laut dem heute veröffentlichten Beschluss hat das BVerfG (Erster Senat) 
entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und 
Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der 
Abgabenordnung (im Folgenden: AO) verfassungswidrig ist, soweit der 
Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume (nicht Veranlagungszeiträume) ab dem 
1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird.  

Argumentation des Gerichts: 

Steuerpflichtige, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, 
werden nach der bisherigen Gesetzeslage gegenüber Steuerpflichtigen, deren 
Steuer innerhalb der Karenzzeit festgesetzt wird, ungleich behandelt, da nur die 
Ersteren zinszahlungspflichtig sind. Die Rechtfertigung einer solchen 
Ungleichbehandlung muss sich an strengeren 
Verhältnismäßigkeitsanforderungen messen lassen. 

Die Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a in Verbindung mit § 238 
Abs. 1 Satz 1 AO war ursprünglich verfassungsgemäß. Die Regelung ist nach 
Auffassung des BVerfG jedoch nicht mehr mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
vereinbar, soweit auch der Zinsberechnung für in das Jahr 2014 fallende 
Verzinsungszeiträume noch ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt 
wird.  

Der typisiert festgelegte Zinssatz habe sich im Laufe der Zeit unter veränderten 
tatsächlichen Bedingungen als evident realitätsfern erwiesen. Das BVerfG 
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verweist dabei auf ein sich verfestigendes Niedrigzinsniveau, wodurch die 
bisherige Vollverzinsung eine überschießende Wirkung entfalte. 

Der Gesetzeszweck ließe sich auch durch andere Mittel fördern, die mindestens 
gleich geeignet wären und eine geringere Ungleichheit bewirken würden, wie eine 
Vollverzinsung mit einem niedrigeren Zinssatz. Zu beachten ist, dass die 
Verfassungswidrigkeit der Verzinsung ab 2014 auch die Erstattungszinsen 
zugunsten der Steuerpflichtigen umfasst. 

Auswirkungen: 

Das BVerfG erklärt § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 AO umfassend 
und für alle Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 für verfassungswidrig. 
Dies gilt sowohl für Zinsen auf Steuernachforderungen als auch für Zinsen auf 
Steuererstattungen, da diese einheitlich im Gesetz geregelt sind. Für bis in das 
Jahr 2013 fallende Verzinsungszeiträume bleibt die bisherige Regelung 
unbeanstandet, da sie bis zu diesem Zeitpunkt noch keine evident 
überschießende Wirkung entfaltet habe. 

Trotz der festgestellten Verfassungswidrigkeit hält das Gericht es angesichts der 
damit verbundenen Gefahren für eine verlässliche Finanz- und Haushaltsplanung 
von Bund, Ländern und Kommunen nicht für gerechtfertigt, den Gesetzgeber für 
Verzinsungszeiträume vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2018 zur 
rückwirkenden Schaffung einer verfassungsgemäßen Regelung zu verpflichten. 
Die bisherige Vorschrift gilt insoweit fort. 

Die Vorschrift ist jedoch unanwendbar für ab in das Jahr 2019 fallende 
Verzinsungszeiträume. Gerichte und Verwaltungsbehörden dürfen die Norm im 
Umfang der festgestellten Unvereinbarkeit nicht mehr anwenden, laufende 
Verfahren sind auszusetzen. Der Gesetzgeber ist insoweit verpflichtet, bis zum 
31. Juli 2022 eine Neuregelung zu treffen. Diese soll sich rückwirkend auf alle 
Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2019 erstrecken und alle noch nicht 
bestandskräftigen Hoheitsakte erfassen.  

Bereits ergangene und nicht bestandskräftige Bescheide über 
Nachzahlungszinsen betreffend Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 sollten 
mit einem Einspruch bzw. Widerspruch offengehalten werden, sofern die 
Zinsfestsetzung nicht bereits mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen wurde. 
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Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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Bestellung 
 

Wenn Sie einen PwC-Newsletter bestellen, speichern und verarbeiten wir Ihre E-

Mail-Adresse zum Zweck des Versands des von Ihnen abonnierten Newsletters. 

Für neue Interessenten besteht die Möglichkeit, sich über den folgenden Link als 

Abonnent registrieren zu lassen: 

 

 

 

Redaktion  
 

Gabriele Nimmrichter 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: (0 69) 95 85-5680 

gabriele.nimmrichter@de.pwc.com 

 

Gunnar Tetzlaff 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: (0 511) 53 57-3242 

gunnar.tetzlaff@de.pwc.com 

 

 

 

Datenschutz 
 

Die Datenverarbeitung für den Versand des 

Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 

Ihrer Einwilligung. Sie können den 

Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 

damit widerrufen 

 
© 2021 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 

. 

 

 

mailto:SUBSCRIBE_steuern_recht_newsflash@de.pwc.com
mailto:SUBSCRIBE_steuern_recht_newsflash@de.pwc.com
mailto:SUBSCRIBE_steuern_recht_newsflash@de.pwc.com
mailto:gabriele.nimmrichter@de.pwc.com
mailto:gunnar.tetzlaff@de.pwc.com
mailto:SUBSCRIBE_steuern_recht_newsflash@de.pwc.com
http://www.pwc.com/structure

